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V ERWALTUNGSVORLAGE V L - 2 3 2 / 2 0 2 0

ERSTELLT DURCH ERSTELLT AM S ITZUNGSTEIL

Schulverwaltung 16.12.2020 öffentlich

GREMIUM STATUS TERMIN E INLADUNG TOP

Ausschuss für Bildung und Sport beschließend 25.02.2021 1/20 2

Haupt- und Finanzausschuss beschließend 04.03.2021 1/20

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Eingangsklassenbildung an Grundschulen für das Schuljahr 2021/2022 (Kommunale Klas-
senrichtzahl –KKR-)

F INANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Keine

INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Keine

KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

Keine

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Bildung und Sport beschließt die Bildung von 38 Eingangsklassen an Grund-
schulen für das Schuljahr 2021/2022 mit folgender Verteilung:

Elisabethschule 2 Klassen
Gottfriedschule 2 Klassen
Kardinal-von-Galen-Schule 3 Klassen
Leoschule 3 Klassen
Matthias-Claudius-Schule 2 Klassen
Osterfeldschule 4 Klassen
Overbergschule 5 Klassen
Schule am Heikenberg 3 Klassen
Schule auf dem Kelm 3 Klassen
Schule am Lüserbach 4 Klassen
Viktoriaschule 3 Klassen
Wittekindschule 4 Klassen

Der Bürgermeister
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SACHDARSTELLUNG

Nach dem Gesetz zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen und wohnungsnahen Grundschul-
angebotes in Nordrhein-Westfalen (8. Schulrechtsänderungsgesetz) vom 07.11.2012 musste erst-
mals zum Schuljahr 2013/2014 eine Kommunale Klassenrichtzahl (KKR) gebildet werden. Die
KKR wird nach § 93 Abs. 2 Ziffer 3 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schul-
gesetz NRW – SchulG) und § 6a der Verwaltungsvorschrift zur Verordnung zur Ausführung des §
93 Abs. 2 Schulgesetz aus den tatsächlichen Anmeldezahlen errechnet und legt die maximale
Zahl der zu bildenden Eingangsklassen an Grundschulen fest. Für die Ermittlung der KKR wird die
Gesamtzahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler für die Grundschulen durch 23 dividiert.
Der so ermittelte Quotient legt die Anzahl der zu bildenden Eingangsklassen fest. Die Anzahl der
zu bildenden Eingangsklassen kann unterschritten werden. Eine Überschreitung ist nicht zulässig.

Bei Schulen mit Teilstandorten ist für die Zahl der insgesamt zu bildenden Eingangsklassen die
gesamte Schülerzahl der Eingangsklassen aller Standorte maßgeblich

Nach dem Stand vom 15.12.20 sind an den Grundschulen 877 Schülerinnen und Schüler für
das Schuljahr 2021/2022 angemeldet worden. Das sind 49 mehr als zum Schuljahr 2020/2021.
Zum Schuljahr 2019/2020 wurden 736 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

Die sich aus den aktuellen Anmeldezahlen ergebende KKR ist 38 zu bildende Eingangsklassen.
Das sind zwei Klassen mehr als zum Schuljahr 2020/2021

Die Anmeldezahlen zum Schuljahr 2021/2022:

Am 15.12.2020 wurde in der Grundschulleiterversammlung, an der auch die Schulrätin, Frau
Riskop, teilgenommen hat, die Bildung der Eingangsklassen besprochen. Die Verteilung der
Eingangsklassen stellt sich danach folgendermaßen dar:
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Die Abweisungen und die freien Plätze in der oben dargestellten Tabelle haben folgende
Klassenstärken als Grundlage:

Brambauer:
Elisabethschule und Schule auf dem Kelm je 23 Schülerinnen und Schüler pro Klasse.
Wittekindschule je 20 Schülerinnen und Schüler pro Klasse.

Übriges Stadtgebiet:
Osterfeldschule, Overbergschule und Viktoriaschule je 21 Schülerinnen und Schüler pro Klasse.
Alle übrigen Grundschulen je 26 Schülerinnen und Schüler pro Klasse.

Siehe auch gesonderter Beschluss VL-235/2020 Eingangsklassenbildung an Grundschulen
zum Schuljahr 2020/2021 (Klassenstärken).

Da insgesamt den Ablehnungen genug freie Plätze gegenüber stehen, können alle Schülerinnen
und Schüler mit einem Schulplatz versorgt werden.
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